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Mit 3. Jänner 2018 ist das Maßnah-
menpaket zur „Aufsichtsreform 2017“ 
in Kraft getreten. Die Finanzmarkt-
aufsichtsbehörde (FMA) ist gemäß  
§ 2 Abs. 6 FMABG verpflichtet in al-
len Aufsichtsbereichen für das jeweils 
kommende Jahr thematische Prüf-
schwerpunkte festzulegen und auf 
ihrer Homepage zu veröffentlichen.

Die FMA hat Mitte Jänner 2018 ihre 
Aufsichts- und Prüfschwerpunkte für 
Prüfungen, die sie im kommenden 
Jahr vornehmen wird, veröffentlicht. 
Die FMA legt dabei ihren Fokus auf 
relevante Entwicklungen im wirt-
schaftlichen, regulatorischen und 
aufsichtlichen Umfeld und konzen-
triert sich auf Themen, welche auf-
grund ihrer direkten Anwendbarkeit 
bzw. ihrer Umsetzung ins nationale 

Recht 2018 in Kraft treten (MiFID II, 
MiFIR, PRIIPs-VO, PSD II).  
Für das Jahr 2018 fokussiert sich die 
FMA demnach auf folgende Schwer-
punkte (siehe Abbildung 1):
• Stärkung der Eigenkapitalbasis 

der beaufsichtigten Unternehmen
• Optimierung der internen Kon-

trollsysteme (IKS) und Gover-
nance-Strukturen

• Verbesserung der Vorausset-
zungen zur Krisenbewältigung

• Ausbau des kollektiven Verbrau-
cherschutzes

• Vertiefung und Verbreiterung der 
Geldwäsche-Prävention

• Nutzung der Chancen der Digi-
talisierung und Management der 
daraus resultierenden Risiken
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Sie haben weitere Fragen zum 
Thema FMA -Aufsichts- und  
Prüfschwerpunkte 2018?

Dann rufen Sie uns an oder  
schreiben Sie uns – wir nehmen 
uns gerne Zeit für Sie!

Handeln Sie jetzt, bevor die FMA 
Prüfungshandlungen setzt.

Wie PwC unterstützen kann
Gerne unterstützen wir Sie bei der 
Analyse der Auswirkungen auf Ihr 
Institut.  
Unsere Experten beraten Sie bei:
• Health Checks  

Analyse und Identifikation etwaiger 
Lücken in der schriftlich fixierten 
Ordnung auf Basis unseres Bench-
mark-Wissens und unserer Kennt-
nisse aus vergleichbaren Prüfungen 
der Aufsichtsbehörden

• Erstellung, Prüfung und Anpassung 
interner Richtlinien/Prozesse

• Prüfung, Analyse und Anpassung 
interner Kontrollsysteme (IKS) und 
Governance Strukturen auch in 
Hinblick auf Outsourcing und IT-
Risiken (zum Thema Outsourcing 
sehen Sie auch unseren Artikel)

• Unterstützung im Zusammenhang 
mit der Vorbereitung und Beglei-
tung von Sonderprüfungen der 
Aufsichtsbehörden

• PMO Leistungen (Koordination und 
Qualitätssicherung)

• Durchführung von Workshops

Geldwäsche

Krisen-
bewältigung

Governance 
und IKS

Verbraucher-
schutz

EigenkapitalDigitalisie-
rung

Vertiefung und Verbreiterung der Prävention
•  Systeme und Verfahren inkl. Gruppensteuerung
• KYC - Videoidentifizierung

Verbesserung der Voraussetzungen 
• Stärkung der Abwicklungsfähigkeit
•  Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Einlagensicherung

Schwerpunkte
•  Aufbau und Zusammensetzung der  

Leitungsorgane
• Risikomanagement und Risikokultur
• Outsourcing
• IT-Risiken und IT-Governance

Ausbau
• Kundeninformation (MiFID II)
• Beschwerdeabwicklung
• Marktüberwachung – Produktintervention
•  Vertriebswege (Vermittler) und Vertrieb 

(„Bail-in“ Instrumente)

Fokus auf
•  Stärkung der Kapitalbasis
•  Analyse/Überprüfung der internen Modelle
•  Implementierung IFRS 9 Bilanzierungsregeln
• Kreditvergabestandards

Risiken managen
•  Cybersecurity
•  Digitale Transformation von  

Geschäftsmodellen
• FinTech und neue Marktteilnehmer

Abbildung 1: Aufsichts- und Prüfschwerpunkte der FMA für 2018

Nähere Details und Ausfüh-
rungen entnehmen Sie bitte der  
FMA Homepage .
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